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Konfessioneller, überkonfessioneller und interreligiöser BRU

Infragestellung der Konfessionalität des RU

Nach Art. 7 Abs. 2 des Grundgesetzes ist der RU „in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften“ zu erteilen. Obwohl durch den Wortlaut nicht erzwungen, wurde diese Bestimmung im staatlichen und kirchlichen Recht als Fixierung des konfessionellen, genauer: monokonfessionellen RU interpretiert. Die konfessionell homogene Lerngruppe, die von einer Lehrkraft ihrer Konfession nach einem von Beauftragten derselben Konfession erarbeiteten LP unterrichtet wird, ist Regelfall des schulischen RU (Langer 1972, S. 17f.). Das gilt auch für BBS. Jedoch wird hier schärfer als in anderen Schulformen und nicht nur in bestimmten Regionen oder Einzelfällen seine Konfessionalität in Frage gestellt. Anfragen und Kritik Außenstehender werden durch kirchlichen Mitgliederschwund und die Erosion (West) bzw. das Fehlen (Ost) volkskirchlicher Strukturen verstärkt. Es sind wesentlich drei Faktoren, an denen die Fraglichkeit des konfessionellen RU in den BS abzulesen ist:

Infragestellung durch die schulorganisatorische Praxis

Im Gegensatz zur Eindeutigkeit der Rechtslage wirkten die örtlichen Verhältnisse stets relativierend auf das monokonfessionelle Prinzip. Schon die verbreitete Praxis, daß sich RL beider Konfessionen im Krankheits- und Verhinderungsfall gegenseitig vertreten, durchbricht den Grundsatz der konfessionellen Ausschließlichkeit, wenngleich nur übergangs- und ausnahmsweise. Je schwieriger aber die Bildung konfessionell homogener Gruppen wird, um so häufiger wird die Ausnahme zur Regel. Um z.B. die Beaufsichtigung der wachsenden Zahl vom RU nicht erfaßter SR sicherzustellen, werden sie gelegentlich der kleineren Konfessionsgruppe zugeteilt. Was dort mit ihnen geschieht und wie sich der Unterricht unter diesen Bedingungen als konfessionell legitimiert, bleibt offen. Kann der RU an einer Schule wegen des unausgewogenen Verhältnisses der Konfessionen im Kollegium oder wegen Lehrermangels in manchen Klassen nur von einer Lehrkraft erteilt werden, bleibt dieser vielfach nur ein Unterricht im Klassenverband übrig. Zu Problemen führt das spätestens dann, wenn Angehörige der anderen Konfession bzw. Nichtchristen sich vom RU abmelden wollen.

Infragestellung durch die Schülersituation

Doch auch, wo die Homogenität der Lerngruppe schulorganisatorisch gewährleistet werden kann, versteht sich die Konfessionalität des RU keineswegs von selbst. Die Praxis zeigt, daß junge Erwachsene die konfessionelle Ausprägung christlichen Glaubens kaum noch als konstitutiv wahrnehmen, während gleichzeitig Besonderheiten einer Konfession (Autorität des Papstes, Zölibat etc.) als Kritikpunkte eines undifferenzierten Bildes von „Kirche“ verallgemeinert werden (Barz 1992, S. 172ff.). Angesichts dieser Lage kann Konfessionalität des RU im Sinne der Konfessionszugehörigkeit im herkömmlichen Sinn nicht mehr vorausgesetzt, sondern allenfalls durch Klärung im Unterrichtsprozeß neu gewonnen werden.

Infragestellung durch die Konzeption des RU

Nicht zufällig erschien die Konfessionalität des RU auf der rp Tagesordnung, als um 1970 die Kirchenaustritte sprunghaft anstiegen (Dörger/Lott/Otto 1977, S. 110ff.). Die Diskussion beklagt das Ungenügen der klassischen Monokonfessionalität des RU. Sie scheint weder der pluriformen religiösen Realität der Gegenwart noch den geänderten gesellschaftlichen Bedingungen Rechnung zu tragen. Aus der Kritik resultierte für einige als Nahziel die Forderung eines „bikonfessionellen“ RU, der „unter permanenter Berücksichtigung nichtchristlicher Welt- und Lebensbedeutung zu erteilen wäre“ (Otto 1975, S. 520). Langfristig wurde schließlich ein „allgemeiner“ RU gefordert (Otto S. 521f.). In diesem Spektrum siedelte sich eine Reihe weiterer Konzeptionen an, die von gelegentlicher interkonfessioneller Kooperation der Unterrichtenden und ihrer Lerngruppe bis zur „Multikonfessionalität“ des Faches reichten (Esser 1975, S. 6ff.). Die konzeptionelle Infragestellung des konfessionellen RU scheint zunehmend auch diejenigen zu beeindrucken, die ihn bisher in der Praxis verantworten - die bis heute anhaltende Diskussion um eine Neukonzeption weist darauf hin (Marggraf 1993, S. 11ff.).

Von der Konfessionalität zur Ökumenizität des RU

Tatsächlich liefern praktische Erfahrungen mit einem situations- und qualifikationsorientierten Unterricht für viele plausible Anhaltspunkte für eine ökumenische Öffnung des BRU. Entgegen der Skepsis gegenüber dem konfessionellen RU ist allerdings zu fragen, ob Konfessionalität in einem bestimmten Sinn nicht Signum jedes RU bleiben muß. Die Konfessionalität liegt in der Qualität des RU, die Nipkow (1975, S. 221ff. im Anschluß an Bloth) als das „konfessorische“ Moment beschreibt. Damit ist eine Standpunktbezogenheit gemeint, die alle am RU Beteiligten auch da, wo dieser schlicht Informationsbedürfnissen nachkommt, auf die gemeinsame Suche nach der Wahrheit und auf die Erziehung zu „kommunikativer Kompetenz“ (Nipkow, S. 217ff.) verpflichtet. Indem die Unterrichtenden für das konfessorische Moment eines dialogisch konzipierten RU bürgen, ermutigen sie junge Erwachsene zum Einstehen für ihre Überzeugungen und begegnen der Gefahr, Offenheit mit Neutralität oder Toleranz mit Gleichgültigkeit zu verwechseln (Denkschrift der EKD 1994). (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Goßmann)
Fraglich ist jedoch, ob der bisherige monokonfessionelle RU der einzige Weg ist, diese konfessorische Qualität zu gewährleisten. Erfahrungen in der Praxis wie konzeptionelle Überlegungen legen es gleichermaßen nahe, diese Frage zu verneinen. Geht der RU von der Lebenswelt der SR aus, so hat er die „verlorene Konfessionalität“ und das diffuse Unbehagen an der Kirche als Ausgangsbedingung zu akzeptieren. Der Versuch, diese Bedingungen im Unterricht zu behandeln und zu verändern, erfordert die Fähigkeit, sich auf Deutungsmuster anderer Konfessionen einzulassen und sich so der eigenen zu vergewissern. Zielt der RU dergestalt auf kommunikative Kompetenz der SR im Dialog der Konfessionen, so ist angesichts der Diskussion um handlungsorientiertes Lernen (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Bader; Henn) nicht einzusehen, warum die erstrebte Qualifikation nicht im Unterricht selbst unter realistischen Bedingungen erprobt werden sollte. Der Dialog mit anderen Konfessionen hat, soweit möglich, die Information über sie zu ergänzen. Auf evangelischer Seite eröffnet die Stellungnahme des Rates der EKD von 1971 (Adam/Lachmann 1993, S. 72ff.) und dann deren Denkschrift „Identität und Verständigung“ (1994) Wege, Art. 7,3 des Grundgesetzes nicht durch einen lehrgesetzlich fixierten Konfessionsbegriff, sondern dialogisch zu interpretieren. (( Boge/Weidinger)

Ein anderes Problem ist es, wie ein überkonfessioneller RU unterrichtsorganisatorisch gehandhabt und rechtlich abgesichert werden kann. Auch ohne staatskirchenrechtliche Neubewertung des Faches (die kurzfristig nicht zu erwarten ist) bieten sich in der Praxis verschiedene Optionen an:

*
Kooperation von LR und Lerngruppen beider Konfessionen bei der Bearbeitung konfessionsspezifischer Themen;

*
Bildung themenbezogener Lerngruppen, die abwechselnd von LR beider Konfessionen unterrichtet werden;

*
wahlweise Teilnahme von SR am RU der anderen Konfession;

*
gleichberechtigte Teilnahme von SR anderer christlicher Bekenntnisse (z.B. Orthodoxe) sowie Konfessionsloser am konfessionellen RU.

Diese Optionen nehmen Anstöße auf, die in der Religionspädagogik als konfessionell-kooperativer, kooperativ-konfessioneller, bikonfessioneller und multikonfessioneller Ansatz vertreten werden (Esser 1975, S. 6ff.). Im Unterschied zur theoretischen Diskussion, welche diese Konzeptionen öfter als Alternativen erwägt, lassen praktische Erfahrungen für ein Nebeneinander verschiedener Organisationsmodelle plädieren. Die Priorität einer Option bestimmt sich dann aus den Gegebenheiten der spezifischen Lerngruppensituation und den Erfordernissen des situations- und qualifikationsorientierten Unterrichts. Ihre Verwirklichung erfordert die dialogische Öffnung des Verständnisses von Konfessionalität in ökumenischer Perspektive, ohne die Konfessionsbindung des Unterrichtenden und des LP in Frage zu stellen. Die deutsche Bischofskonferenz besteht - auch bei der Relativierung des Konfessionalitätsbegriffs - nach wie vor auf der „Trias“, also auch auf der Konfessionsbindung der SR.

Chancen und Grenzen eines interreligiösen RU

Bleibt zuletzt zu erwägen, ob die „Ökumenizität“ des RU an den Grenzen des Christentums endet oder den interreligiösen Dialog einschließt. In der gegenwärtigen Situation an deutschen Schulen spitzt sich das Problem auf den christlich-islamischen Dialog zu. Praxiserfahrungen signalisieren hier sowohl Chancen wie Grenzen interreligiösen Unterrichts:

Grundsätzlich sind kommunikative Kompetenz und Religionsmündigkeit auch im Umgang mit anderen Religionen erstrebenswert. Ihre Einübung im Unterricht ist deshalb erwünscht. Die gastweise Zulassung muslimischer SR zu einem RU, an dem sie mit allen Rechten und Pflichten teilnehmen, erscheint als ein erster Schritt sinnvoll. In der Praxis erweisen sich Muslime oft als belebendes Element des RU, da sie nicht nur Erfahrungen und Einsichten aus ihrem religiösen Horizont einbringen, sondern zugleich den christlichen SR (und RL) zu einer differenzierteren Wahrnehmung der eigenen religiösen Tradition verhelfen können. (( Goßmann)

Allerdings stellt diese katalysatorische Funktion Ansprüche an Muslime, die im Einzelfall leicht zur Überforderung führen können. Denn schließlich ist der religiöse Aspekt des christlich-islamischen Verhältnisses unauflöslich mit politischen, sozialen und kulturellen Konflikten verknüpft, zu deren Klärung der RU in der BS möglicherweise exemplarisch, aber kaum stellvertretend für alle gesellschaftlichen Instanzen beitragen kann.

Außerdem ist ein christlicher RU mit Beteiligung islamischer SR noch kein „interreligiöser“ Unterricht im strengen Sinn. Dazu fehlt es an LR der anderen Religion ebenso wie an einer aus ihrer spezifischen Perspektive entworfenen Didaktik. Beides ist gegenwärtig - zumindest für die BS - nicht in Sicht. Interreligiöser RU bedarf im Prizip der Gleichwertigkeit des RU in den verschiedenen Glaubensrichtungen. Ein Dialog zwischen Muslimen und Christen in der Schule braucht deshalb auch einen eigenständigen muslimischen RU in Verbindung mit integrierenden Angeboten für Christen und Muslime.
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